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Eckpunkte der Weiterbildung I

• Weiterbildungsziel: Fachkunde für Spezialisierungen im 
Gebiet „Psychotherapie für Kinder und Jugendliche“ 
oder „Psychotherapie für Erwachsene“ mit Vertiefung in 
einem oder mehreren Psychotherapieverfahren

• Psychotherapeuten in Weiterbildung: Kompetenzerwerb 
in Ausübung einer Berufstätigkeit in der Versorgung 
während der gesamten 5-jährigen Weiterbildung 
obligatorisch in der ambulanten, stationären und  
fakultativ in der institutionellen Versorgung
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• Sicherung der Qualität durch koordinierte Vermittlung 
von Theorie, Selbsterfahrung und angeleiteter 
Berufspraxis unter Supervision als konzeptionelle Einheit 
an einem Weiterbildungsinstitut

• im Weiterbildungsverbund aus Weiterbildungsinstitut, 
ambulanter Weiterbildungsstätte (Institutsambulanz des 
Instituts oder Praxen), stationärer Weiterbildungsstätte 
und Weiterbildungsstätte in der institutionellen 
Versorgung 

• mit angemessenen Weiterbildungskapazitäten für eine 
bundesweit und flächendeckend ausreichende Anzahl an 
Weiterbildungsplätzen

Eckpunkte der Weiterbildung II
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Ambulante Weiterbildung:
Qualifizieren für die Psychotherapie-Richtlinie
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Weiterbilden für den Erstzugang 
und die gemeinsame Versorgungsverantwortung

Aufgaben in der ambulanten Versorgung 

• Diagnostik, Indikationsstellung, Beratung, Behandlung 
und Weiterverweisung von Patienten unter besonderer 
Berücksichtigung der Leistungen nach der 
Psychotherapie-Richtlinie 

• Verordnung oder Veranlassung von Leistungen 
(Krankenhaus, Rehabilitation und Heilmittel wie z. B. 
Soziotherapie)

• Sicherstellung der Behandlungskontinuität

• berufsgruppen- und sektorenübergreifende Koordination 
und Kooperation sowie Netzwerkarbeit
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Fazit für die ambulante Weiterbildung 

Umfangreiche ambulante Praxiserfahrungen sind 
qualitätsgesichert nur bei sukzessiv steigender 
Schwierigkeit, unter Supervision und curricular verknüpft 
mit theoretischer Unterweisung und Selbsterfahrung 
möglich:

• Ambulante Praxiserfahrungen müssen auch in Zukunft 
an einer Institutsambulanz vermittelt werden können.

• Dafür müssen Institutsambulanzen auch in der 
Weiterbildungsstruktur für die ambulante Versorgung 
ermächtigt werden und Psychotherapeuten in 
Weiterbildung hauptberuflich anstellen können. 


